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 § 182 
Verordnungsermächtigung 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung 

 
1. jeweils für ein Kalenderjahr die für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes 

maßgeblichen pauschalierten monatlichen Nettoarbeitsentgelte festzulegen,  
 
2. (weggefallen)  
 
3. die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld über die gesetzliche Bezugsfrist hinaus  

a) bis zur Dauer von zwölf Monaten zu verlängern, wenn in bestimmten 
Wirtschaftszweigen oder Bezirken außergewöhnliche Verhältnisse auf 
dem Arbeitsmarkt vorliegen und  

b) bis zur Dauer von 24 Monaten zu verlängern, wenn außergewöhnliche 
Verhältnisse auf dem gesamten Arbeitsmarkt vorliegen.  

 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Wirtschaftszweige nach § 175 Abs. 1 Nr. 1, deren Betriebe dem 
Baugewerbe zuzuordnen sind, festzulegen. In der Regel sollen hierbei der fachliche 
Geltungsbereich tarifvertraglicher Regelungen berücksichtigt und die 
Tarifvertragsparteien des Baugewerbes vorher angehört werden. 
 
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, auf Grundlage von 
Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien durch Rechtsverordnung festzulegen, ob, in 
welcher Höhe und für welche Arbeitnehmer die ergänzenden Leistungen nach § 175a 
Abs. 2 bis 4 in den Zweigen des Baugewerbes und den einzelnen Wirtschaftszweigen 
erbracht werden. 
 
(4) Bei den Festlegungen nach Absatz 2 und 3 ist zu berücksichtigen, ob dies 
voraussichtlich in besonderem Maße dazu beiträgt, die wirtschaftliche Tätigkeit in der 
Schlechtwetterzeit zu beleben oder die Beschäftigungsverhältnisse der von 
saisonbedingten Arbeitsausfällen betroffenen Arbeitnehmer zu stabilisieren. 


